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Rechtsprechung

Oberstes Verwaltungsgericht
1. Januar 1929 (Z. 1749). (Prager Archiv 1929, S. 572 ff.)

Wertzuwachsabgabe von Liegenschaften - Veranlagungs-
verfa.hren - Irrtum der Partei - Treu und Glauben im

Verwaltungsrecht.

x. Weist die Partei glaubwürdig nach, daß sie sich in ihren Angaben
über den Wert der Liegenschalten geirrt habe, so kann sie diesen Irrtum

auch woch im Rekursverlahren richtigstellen.
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428. Staats- und. Vexwaltungsrecht

2. Es würde dem auch im ö#entlichen Rechte geltenden Grundsatz
des guten Glaubens widersprechen, wenn die Behörde aus einem Irrtum
der Partei, den sie hätte erkennen können, zu deren Nachteil Nutzen ziehen
würde.

Das Veranlagungsverfahren über die- Wertzuwachsabgabe von

Liegenschaften nach den Abgabevorschriften d. Reg, Vdg. Slg. Nr. 143/
1922 wird von dem Konzentrationsprinzip -beherrscht. Die Partei ist

verpflichtet, über Aufforderung der Bemessungsbehörde innerhalb der
ihr gesetzten Frist.die Abgabeerklärung einzubringen. Umstände, auf
Grund welcher bei der Bemessung der Abgabe Begünstigungen bean-

sprucht werden, sind -in der Erklärung anzuführen und glaubwürdig
nachzuweisen, widrigenfalls auf sie bei, der Bemessung der Abgabe keine
Rücksicht genommen wird (§ 16 Abs. i und 2). Sofern die Partei auch
nach erhaltener Aufforderung keine Abgabeerklärung überreicht, oder
innerhalb der festgesetzten Frist der. Aufforderung zur Angabe des

gemeinen Wertes nicht nachkommt, oder innerhalb der festgesetzten
Frist nicht erklärt, daß sie der ihr von der Bemessungsbehörde mit-

geteilten Schätzung nicht zustimme, ist die Abgabe auf Grund der amt-
lichen Wertannahmen zu bemessen (§ 17/3)- Wenn nun zufolge diesen

Bestimmungen die Partei, welche die Fristen zur Vornahme der er-

wähnten Prozeßhandlungen versäumt hat, von der weiteren Mitwirkung
bei der Feststellung der Bemessungsgrundlage für, die Abgabe aus-&apos;

geschlossen ist und ihre verspäteten Angaben nicht berücksichtigt
werden, so folgt allerdings daraus, daß die Partei grundsätzlich nach
Ablauf der ihr gesetzten Frist auch die innerhalb der Frist gemachten
Angaben nicht widerrufen, bzw. -ändern kann mit der Wirkung, daß
die Behörde verpflichtet, resp. berechtigt wäre, diese, ihre neuen An--

gaben zu berücksichtigen.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist allerdings dort zulässig,

wo ein Irrtum vorliegt. Weist die Partei glaubwürdig nach, daß sie
sich in ihren Angaben geirrt habe, so kann ihr das Recht, diesen ihren

Irrtum, selbst auch noch im Rekursverfahren richtigzustellen, nicht

abgesprochen w&amp;den. Das gilt vor allem dann, wenn dieser Irrtum
der Behörde bekannt war, resp. hätte bekannt sein können; es würde
sicherlich dem auch im öffentlichen Reehte geltenden Grundsatze des

guten Glaubens widersprechen, wenn die Behörde aus einem Irrtume
der Partei, den sie hätte erkennen können, -zu deren Nachteil Nutzen
ziehen würde. Bei Beurteilungen dieser Frage im konkreten Falle
können allerdings nicht die Bestiminüngen des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches angewendet werden wie es die belangte Behörde getan
hat, und dies weder

&apos;

direkt noch per analogiam, denn das Verhältnis
zwischen der Verwaltungsbehörde und der Partei im Administrations-
verfahren ist wesentlich verschieden von dem zwischen den Parteien
im Zivilrechtsverhältnisse. Von einem Irrtume kann jedoch nur dort
die Rede. sein, wo zwischen dem inneren Willen und der Willensäußerung
eine Diskrepanz besteht, also dort, wo die Angaben der Partei nicht
übereinstimmen mit dem, was sie damals hatte angeben wollen.
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Von einem solchen Irrtume kann jedoch im gegebenen Falle nicht
die Rede sein. Die Partei hat in ihrer&apos; Berufung in keiner Weise
dargetan, daß sie sich in ihrer Erklärung bei der Angabe des Wertes
der Liegenschaften zum i. Jönner 19I4&apos;geirrt habe, daß sie nämlich
etwas anderes angab, als sie damals hatte angeben wollen. Der Be-
schwerdeführer hat einfach in seiner Berufung den strittigen Wert
höher angegeben als in seiner Erklärung. Daß er sich hierbei auf einen
Irrtum berief, ist belanglos, wenn er diesen Irrtum keineswegs nach-

gewiesen hat; es liegt somit die Annahme nahel daß es sich- nicht um
einen Irrtum, sondern Um eine Änderung in der Bewertung der Liegen-
schaft handelte. Es wurde aber oben bereits ausgeführt, daß die&apos; Be-
hörde eine derartige Änderung nicht berücksichtigen kann. Wenn
die Beschwerde weiter einwendet, daß die Behörde sicherlich den Irr-
tum in der Erklärung über den Wert erkannt hätte, wenn sie diesbezüg-
liche Erhebungen gepflogen hätte, kann die Beschwerde, auch in diesem
Punkte nicht als begründet erkannt werden, da die Behörde zu solchen

Erhebungen nicht verpflichtet ist und weil ihr die Erklärung der Partei
keinen Anlaß zur Vermutung gab, daß die Angabe der Partei bezÜglich
des Erwerbswertes nicht ihrem tatsächlichen Willen entspreche. Mit
Recht konnte daher die Behörde gemäß § 17 Abs. 2 der Abgabevor-
schriften die in der Abgabeerklärung enthaltenen Angaben der Partei
bezüglich des Erwerbswertes der Abgabebemessung zu Grunde legen
und war nicht verpflichtet, die in der Berufung vorgebrachten, ab-
weichenden Angaben zu berücksichtigen.
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